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Prolog
Liebe Leser:innen, 

die vorliegende Ausgabe widmet sich einem Thema, das in 
den vergangenen Jahren sowohl in Deutschland als auch län-
derübergreifend zunehmend in den gesamtgesellscha�lichen 
Fokus gerückt ist: dem Umgang mit Vorurteilskriminalität so-
wie Ansätzen restora�ver Aufarbeitung von hassgeleiteten 
bzw. extremis�sch mo�vierten Taten. Das vielschich�ge Kon-
zept der Vorurteilskriminalität, das unterschiedliche thema-
�sche Perspek�ven und Bedarfe umfasst, wird in mehreren 
Beiträgen näher definiert und disku�ert – unter anderem in 
dem einführenden Beitrag von Marc Coester. 

Untersuchungen wie die Mi�e-Studie 2024/251 verdeutlichen 
die Normalisierung von demokra�efeindlichen Einstellungen 
sowie den Ans�eg von Rechtsextremismus in Deutschland. 
Darauf verweist auch Judith Porath in ihrem Beitrag, der ne-
ben Erscheinungsformen und Ausmaß rechter Gewalt insbe-
sondere die Folgen für die Betroffenen in den Blick nimmt.  

Diese Ausgabe bietet einen Diskussionsraum für das Anwen-
dungsfeld von Restora�ve Jus�ce: Kann Restora�ve Jus�ce 
eine sinns��ende Rolle im Umgang mit Vorurteilskriminalität 
spielen? Und wenn ja, wie lassen sich mithilfe restora�v ge-
prägter Ansätze sowohl die individuelle als auch die gemein-
scha�liche Ebene ansprechen? Wie kann es gelingen, ein 
Stück Gerech�gkeit in diesem komplexen, vielschich�gen Feld 
erfahrbar zu machen und Tatbetroffene zu ermäch�gen? 

Wir werfen einen Blick auf bisherige (interna�onal) gesam-
melte Erfahrungen aus der Praxis und auf erste wissen-
scha�liche Erkenntnisse in diesem Bereich: Welche Möglich-
keiten eröffnen sich, wo liegen die Grenzen? Und wie kann 
Restora�ve Jus�ce nicht nur zur Bewäl�gung, sondern auch 
zur Präven�on beitragen?

Marc Coester legt den theore�schen Grundstein zum Thema 
Vorurteilskriminalität und beleuchtet Konzept, Auswirkungen 
und mögliche Präven�ons- und Interven�onsmöglichkeiten – 
auch in Bezug auf Restora�ve Jus�ce. Mit Ergebnissen aus ei-
ner explora�ven Studie rückt Steve Kirkwood die Erfahrungen 
und Perspek�ven von Geflüchteten und Prak�ker:innen in 
Scho�land in den Mi�elpunkt. Lucy Jaffé stellt die Erkenntnis-
se einer EFRJ-Arbeitsgruppe vor, die sich mit Restora�ve Ju-
s�ce im Kontext von Hasskriminalität, Polarisierung und ge-
wal�ä�gem Extremismus beschä�igt. Trotz der Herausforde-
rungen und Grenzen, insbesondere bei langanhaltenden Kon-
flikten, werden Praxisbeispiele skizziert, die als Anregung die-
nen können. Jeremy Simons schildert den Versuch, mi�els re-
stora�ver Ansätze und Strategien auf die trauma�sierenden 
Auswirkungen des Anschlags auf zwei Moscheen in 
Christchurch, Neuseeland, im Jahr 2019 zu reagieren –

ein Ereignis, das �efe Wunden in der ‚kollek�ven Psyche‘ hin-
terlassen hat und dessen Bewäl�gung bis heute andauert. 
Gema Varona erläutert Interven�onsgrundsätze des Labors 
für Theorie und Praxis der Restora�ve Jus�ce an der Universi-
tät des Baskenlandes. Anhand von Restora�ve Circles im 
nachbarscha�lichen und gemeindebasierten Kontext zeigt 
sie, wie Dialogräume für die schri�weise Transforma�on bei 
Hassverbrechen und Diskriminierungsvorfällen geschaffen 
werden können. 

Zudem geht es in dieser Ausgabe darum, Möglichkeiten für 
Betroffene von Hasskriminalität mit verschiedenen Bedarfen 
aufzuzeigen. Johanna Plückhahn reflek�ert anhand eines Fall-
beispiels Fragen und Unsicherheiten für TOA-Vermi�ler:innen 
bzgl. eines geeigneten Umgangs mit solchen Fällen. Daneben 
stellen drei parteilich arbeitende Opferschutzeinrichtungen 
ihre Arbeit vor. 

Über das Schwerpunk�hema hinaus reflek�ert Ian Marder 
den diesjährig veröffentlichten Ak�onsplan 2025–2027 der 
Bewährungshilfe in Irland, der auf ein wachsendes Engage-
ment für Restora�ve Jus�ce hindeutet. Johannes Kaspar und 
Isabel Kratzer-Ceylan befassen sich mit dem TOA im Kontext 
des Revisionsrechts. 

In der Rubrik Einzelbeiträge zeigt uns Haley Farrar zunächst 
En�altungsspielräume der Online-Vermi�lung auf. Michael 
Cramer knüp� an die beiden vorherigen Ausgaben an und be-
fasst sich mit den Auswirkungen des Media�onsgesetzes auf 
die allgemeine, nichtstrafrechtliche Media�onspraxis. Zudem 
enthält die Ausgabe sechs Beiträge aus unterschiedlichen 
Landgerichtsbezirken des ASD NRW, die als Nachtrag zur Aus-
gabe 1/24 ein lokales Lagebild zur weiteren TOA-Bestandsauf-
nahme skizzieren. Ferner stellt Silke Fiedeler im Lichte der 
UN-Nachhal�gkeitsziele (Agenda 2030) sowie bezugnehmend 
auf aktuelle Entwicklungen in NRW das DialogHaus-Konzept 
in Duisburg vor.  

Außerdem lernen Sie unser neu aufgestelltes, fün�öpfiges 
Redak�onsteam kennen, das diese Ausgabe gemeinsam ge-
staltet hat. 

Wir laden Sie ein, gemeinsam mit uns zu erkunden, wie Resto-
ra�ve Jus�ce in den genannten Spannungsfeldern wirken 
kann und welche Erkenntnisse sich aus den bisherigen Erfah-
rungen ableiten lassen.

Im Namen des Redak�onsteams wün-
sche ich Ihnen eine gute Lektüre, 

Andrea Păroşanu

1 Unter der Leitung von Prof. Andreas Zick, h�ps://aktuell.uni-bielefeld.de/
2025/11/06/mi�e-studie-sorge-ueber-zunahme-von-rechtsextremismus/ 
(Zugriff am 25.11.2025).

Bild: DBH-Fachverband e.V.
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1. Einleitung

Hasskriminalität, auch Vorurteilskriminalität genannt, ist ein 
eher junges Kriminalitätsphänomen, das in den 1980er-Jah-
ren in den USA erstmals definiert wurde. Damit sind insbe-
sondere Gewaltstra�aten gemeint, die sich gegen Menschen 
aufgrund ihrer sozialen Gruppenzugehörigkeit, meist aus 
Minderheiten, und anhand bes�mmter Eigenscha�en 
(Hau�arbe, Glaube, sexuelle Iden�tät, Geschlecht etc.) rich-
ten und dabei sowohl das eigentliche Opfer als auch dessen 
gesellscha�liche Gruppe schädigen. Die Auswirkungen von 
Hasskriminalität gehen über die eigentliche Stra�at hinaus 
und bedrohen gleichzei�g das Fundament einer demokra�-
schen, freiheitlichen Gesellscha�. Viele Staaten weltweit ha-
ben daher in den letzten Jahren Strafverschärfungsgesetze 
gegen diese Form der Kriminalität eingeführt. Ebenfalls gibt 
es mi�lerweile eine Präven�on, die insbesondere die indivi-
duelle Genese von Vorurteilen, Abwertungsmustern oder 
auch ideologische Radikalisierungsverläufe in den Fokus 
rückt.

Weniger bekannt sind dagegen Ansätze der Restora�ve Ju-
s�ce in diesem Feld. Tatsächlich klingt es anspruchsvoll, Men-
schen an einem Dialog zu beteiligen, von denen die eine Per-
son, getrieben von Hass und Vorurteilen, die andere Person 
und ihre gesamte gesellscha�liche Gruppe auslöschen will. 
Gleichzei�g werden entsprechende dialogorien�erte Metho-
den in einem gesellscha�lichen Klima wich�ger, in dem die 
Gräben zwischen sozialen Gruppen poli�sch gezielt und im 
Herau�eschwören eines vermeintlichen Kulturkampfes im-
mer �efer gezogen werden. Im Folgenden sollen das Konzept 
der Vorurteilskriminalität dargestellt und Präven�ons- und 
Interven�onsmöglichkeiten, auch in Hinblick auf die Restora-
�ve Jus�ce, abgeleitet werden. 

2. Entwicklung des Konzepts der Vorurteilskriminalität

Um das Konzept für die deutsche Situa�on einordnen zu kön-
nen, ist es wich�g, seine Ursprünge und den Begriff grundle-
gend zu klären. Es kommt selten vor, dass neue Kriminalitäts-
phänomene definiert werden und ihren Weg über einen ge-
sellscha�lichen und kriminalpoli�schen Diskurs in Gesetzbü-
cher finden. So geschehen in den 1980er-Jahren in den USA, 
als Poli�k und Vertreter:innen aus Bürgerrechtsgruppen erst-
mals Hasskriminalität als Stra�atbestand für ein Modellge-
setz auf Bundesstaatenebene disku�erten (Streissguth 
2003). Was war geschehen? 

Schon seit dem späten 19. Jahrhundert und als Reak�on auf 
anhaltende systema�sche Ausgrenzung, Diskriminierung und 
Gewalt gegen Teile der Bevölkerung engagierten sich Men-

schen für die Rechte von Minderheiten. Was diesen Bürger-
rechtsgruppen zugrunde lag, waren die Verbundenheit auf-
grund bes�mmter iden�tätss��ender Merkmale (Hau�ar-
be, religiöser Glaube, Herkun�, Geschlecht etc.) sowie das 
Gefühl, in der bestehenden Gesellscha� und Kultur (rechtli-
che) Benachteiligung zu erfahren (Dierenfield 2021). Die Be-
wegung konnte in einer gemeinsamen Anstrengung zu-
nächst bis in die 1960er-Jahre und dank der Methode des ge-
waltlosen Widerstandes wich�ge Bürgerrechtsgesetze auf 
den Weg bringen. Diese betrafen die Bereiche Gleichberech-
�gung und An�-Diskriminierung, d. h. es ging dabei um die 
Einführung von Zivil- und Grundrechten, um die Teilhabe z. 
B. im Bereich der Bildung, des Wohnungs- und Arbeitsmark-
tes oder des öffentlichen Raumes zu sichern (Williams 2013). 

Was damals fehlte, waren konkrete strafrechtliche Normen 
gegen physische Gewalt, Bedrohung, Beleidigung oder Sach-
beschädigung gegen Opfer aufgrund deren sozialer Grup-
penzugehörigkeit. Mit dem Konzept der Hasskriminalität 
sollte diese Lücke 20 Jahre später geschlossen werden. 

Hasskriminalität wurde dabei definiert als „strafrechtlich re-
levante Handlungen, in Zuge derer eine oder mehrere Per-
son(en) oder deren Besitz Vik�misierung durch (…) physi-
sche oder psychische Gewalt erfährt/erfahren. Der oder die 
Täter ist/sind dabei teilweise oder gänzlich geleitet durch 
Vorurteile gegenüber bes�mmten Merkmalen (…), welche 
die gesamte soziale Gruppe der/des Opfer(s) betreffen. Die 
Schädigung zielt daher nicht nur auf das direkte Opfer ab, 
sondern besitzt eine einschüchternde Botscha�, welche die 
Iden�tät der Opfergruppe (…) adressiert“ (Coester 2008, S. 
27).  

Die Defini�on zeigt, dass dabei weniger der Hass (hate), also 
ein individuelles, nega�ves Gefühl gegenüber einer Person 
oder Gruppe, sondern Vorurteile bzw. „nega�ve Einstellun-
gen und Abwertungsmuster gegenüber Mitgliedern fremder 
sozialer Gruppen“ (Beelmann et al. 2021, S. 43) (bias) im 
Mi�elpunkt der Betrachtung standen. 

Gerade die Arbeiten von Gordon W. Allport aus den 1950er- 
und 1960er-Jahren zu sozialen Vorurteilen, das Potenzial an 
nega�ven Generalisierungen gegenüber einer Gruppe oder 
ihren Mitgliedern, prägten das neue Kriminalitätskonzept 
der hate bzw. bias crimes (Allport 1954). Ebenfalls ging es in 
der Defini�on nicht nur um physische Gewalt. Auch z. B. Be-
leidigungen, Sachbeschädigungen oder, wie es das deutsche 
Strafrecht kennt, Volksverhetzungen sind hier eingeschlos-
sen.  

Von Marc Coester

Vorurteilskriminalität und Restora�ve Jus�ce


